Ehrenkodex zum Umgang mit Gesetzen

Wir, die am 18.September 2005 neu gewählten und unterzeichnenden Bundestagsabgeordneten, haben es uns im Wahlkampf auf die Fahnen geschrieben, dass wir  Bürokratie abbauen wollen. Dabei lassen wir uns von folgenden Überzeugungen leiten:

"Man kann ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, die es erschaffen hat." (Albert Einstein)
"Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen." 
(Montesquieu,  Staatstheoretiker, gestorben vor 250 Jahren, rezitiert unter anderem von Bundespräsident Köhler  in einer bemerkenswerten Rede am 15.3.2005 in Berlin)


Wir sind diejenigen, die die Gesetze beschliessen. Wir arbeiten im Auftrag der Wähler. Wir werden deshalb keine neuen Gesetze verabschieden, bei denen nicht der dringende Anschein besteht, dass dazu ein Wählerauftrag existiert.

Wir werden neue Gesetze nur noch verabschieden, wenn sie knapp, verständlich und bestandsicher sind. Wir werden die Gesetze gewissenhaft auf möglichen Nutzen und Aufwand bei den Betroffenen prüfen und massvoll entscheiden. Wir distanzieren uns deshalb von Gesetzesvorschlägen, welche von vorne herein ein „Verfallsdatum“ haben sollen, es sei denn, es geht um unbedingt notwendige Subventionen oder um unbedingt notwendige  Sanktionen.

Der Staat und seine Gesetze sind kein Experimentierlabor. Gesetze überzeugen durch Qualität und nicht durch Quantität. Bei allen anstehenden Reformen garantieren wir eine neue langfristige Rechtssicherheit.

Wir werden auf Bundesebene nur noch Gesetze und Verordnungen erlassen, welche tatsächliche Staatsaufgaben betreffen. Dem Begriff „Freiheit“ wollen wir in den engen Grenzen der unbestrittenen Schutzaufträge des Staates eine neue Dimension geben.

Wir wollen den Organen der Judikative und der Exekutive auf allen Ebenen vermitteln, dass Gesetze fallspezifisch bürgernah, bürgerfreundlich und unbürokratisch zur Anwendung kommen müssen und verwehren uns gegen spitzfindiges Richterrecht und umständliche Verfahrensordnungen.

Wir messen unsere Leistung künftig an der Verringerung des Gesamtvolumens der Gesetze. Wenn dieses nicht um wenigstens 3% pro Jahr abnimmt, haben wir unser Ziel verfehlt. Dazu sind ggf. auch Interventionen gegen neue EU-Richtlinien ein geeignetes Mittel. Über den Abbau des Gesetzesvolumens werden wir Rechenschaft ablegen.

Berlin, den ..........

Mitglieder des Bundestags:


Beschlussvorlage für die Abgeordneten des Bundestags zur Verhinderung erneuten Bürokratieaufbaus
Wir, die Abgeordneten des Bundestags, beschliessen hiermit zur Bekräftigung unseres Willens im Rahmen des neuen „Ehrenkodex zur Gesetzgebung“ vom ..........

Die am 17.Juni 2005 beschlossenen Änderungen der Sozialgesetzbücher zum vorzeitigen Abführen von Sozialabgaben ab Januar 2006 setzen  wir hiermit ausser Vollzug.

Begründungen:

Die Staatskasse ist verpflichtet, für ein Defizit in der Rentenkasse aufzukommen.

Nach erneuter Überprüfung stellen wir fest, dass durch die vorgesehene Gesetzesänderung die Staatsverschuldung nur formal zum Monatsende sinkt.

Der Zuschuss des Staatshaushalts zur Rentenversicherung beträgt ohnehin schon ca. 80 Mrd. EUR. Nun steht ein zusätzliches Defizit von  5-10 Mrd EUR im Raum, welches wegen mangelhafter politischer Entscheidungen vom Staatshaushalt zu tragen ist.

Zur Sanierung des Defizits leistet eine vorgesehene vorgezogene Beitragszahlung nur einen Beitrag in Form eines Zinsvorteils von ca. 0,4 Mrd. EUR pro Jahr entsprechend einer Beitragserhöhung von 19,5% auf 19,56% – maximal ein Zehntel des voraussichtlichen Defizits.

Da die Arbeitgeber zusätzlich von der vorzeitigen Abführung anderer Versicherungsabgaben (KV, AV, PV) betroffen und ausserdem mit höheren Zinsen belastet sind, als der Staat, beläuft sich deren Zinsbelastung auf weit über 1 Mrd. EUR.

Da die vorgezogenen Sozialversicherungs-Abgaben ca. 42% der monatlichen Bruttolöhne der Unternehmen ausmachen, wäre mit einer schwer zu beziffernden zusätzlichen Zahl von Insolvenzen zu rechnen. Die betroffenen Unternehmen würden dann überhaupt keine Sozialabgaben mehr bezahlen und die Arbeitslosenzahl steigern.

Nicht zuletzt aber bedeutet diese Gesetzesänderung einen gewaltigen Ausbau der Bürokratie mit schwer zu bezifferndem Aufwand sowohl bei den abgabepflichtigen als auch bei den abgabefordernden Organisationen. Die Umstellung der EDV-Systeme bedeutet nicht nur immensen einmaligen, sondern auch dauerhaften Aufwand durch doppelte Abrechnungen und sie würden voraussichtlich  vorübergehend zum Erliegen kommen.

Die Arbeitgeber sind ohnehin schon ohne Gegenleistung dazu verpflichtet, Beiträge und Steuern in einem höchst komplexen und ausserdem strafbewehrten System für die Allgemeinheit einzutreiben und nachzuweisen.

Die betroffenen Sozialgesetzbücher bedürfen einer grundlegenden Vereinfachung, keinesfalls aber in dem Sinne, dass Abgaben bereits entrichtet werden, bevor ihre Höhe überhaupt berechenbar ist.

Abstimmungsergebnis:

